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Wohnungsabnahme - Kostenfalle? 

Wohnungsabnahme 
 

Zu den drei jährlichen Wohnungs-
Hauptabnahme-Terminen (31.03., 
30.06. und 30.09.) herrscht land-
auf, landab in den abzugebenden 
Wohnungen hektische Betriebs-
amkeit. Der Abgabetermin mit der 
Verwaltung ist für die Mieter im-
mer ein Prüfstein, ob an alles ge-
dacht worden ist. Neben den off-
ensichtlichen Dingen (Böden, Fen-
ster, Türen / Türrahmen, Küche und 
Bad) gibt es noch etliche Stolper-
steine, die eine bevorstehende 
Wohnungsabnahme zu einer wah-
ren Putzorgie werden lassen kön-
nen: sind alle Neoperl-Siebe und 
die Wandplatten in der Dusche 
entkalkt, alle Türrähmen ent-
staubt und gereinigt, Lamellen-
storen gesäubert, Sonnenstoren 
gebürstet, der Boden des Balk-
ons gereinigt etc.? 
 

Unsere Checkliste für die Woh-
nungsrückgabe hilft der Mieter-
schaft, alle relevanten Dinge ab-
zuarbeiten. Diese wird jeweils zu-
sammen mit der Kündigungsbe-
stätigung direkt an die Mieter ver-
schickt. 
 

Sauber ist nicht immer sauber 
 

Wer sich zu schade ist, selbst 
Hand an Besen und Bodenlap-

pen zu legen oder wer nicht da-
von ausgeht, die hygienischen An-
sprüche seines Vermieters erfül-
len zu können, kann auch ein Putz-
institut mit der Endreinigung der 
Wohnung beauftragen. Die Fach-
leute einer erfahrenen Firma wis-
sen zumeist, worauf bei der Rei-

nigung von Wohnungen, nach dem 
Ablauf eines Mietverhältnisses, zu 
achten ist. Selbstverständlich hat 
diese Leistung auch ihren Preis. 
 

Als Richtwert für die Endreini-
gung einer 100 m2 grossen Woh-
nung ist im Kanton Aargau von 
CHF 1’000 bis CHF 1’200 auszu-
gehen. Es empfiehlt sich, mehre-
re Offerten einzuholen. Die Preis-
unterschiede sind teilweise mar-
kant. Eine Abgabegarantie durch 
das Reinigungsunternehmen mi-
nimiert das Risiko, am Abgabe-
tag nicht noch selber Nachbes-
serungen ausführen zu müssen. 
 

Neben der Endreinigung ist der 
Mieter auch verpflichtet, geringfü-
gige Reparaturen durchzuführen. 

Rolf Schmid 
Immobilienbewirtschafter mit eidg. FA 
Mandatsleiter  

Je besser die Mieter über die mietrechtlichen 

Pflichten bezüglich der Whg.-Abnahme infor-

miert sind, desto mehr Kosten können sie 

vermeiden. 
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Wohnungsabnahme - Kostenfalle? 

Ein Auszug aus der paritätischen Lebensdauertabelle: 
k.U *) = kleiner Unterhalt durch die Mieterschaft  

Objekte / Ersatz Jahre 

Glaskeramikherd 15 Jahre 

Geschirrspüler 15 Jahre 

Duschenschlauch (kleiner Unterhalt durch Mieterschaft) k.U *) 

Mischbatterien (verchromt); Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 300.- 20 Jahre 

Badezimmermodernisierung (gesamthaft) 30 Jahre 

  

Beschichtung von Wand und Deckenverputzen  

Dispersionsfarbe 8 Jahre 

Kunstharzfarbe 15 Jahre 

Böden  

Weichholzriemen 30 Jahre 

Hartholzriemen / Massivparkett 40 Jahre 

Parkettversiegelung/-Ölung 12 Jahre 

Unter diesen «kleinen Unterhalt» 
fallen Ausbesserungen, die eine 
durchschnittlich begabte Person 
ohne Fachwissen durchführen kann 
– etwa der Austausch von Glüh-
birnen oder Filtern im Dampfab-
zug. Bei den oft verbauten Dunst-
abzugshauben mit Umluft fällt der 
Ersatz des Aktivkohlefilters eben-
falls unter den „kleinen Unter-
halt“. Auch Löcher, die Nägel für 
Bilder oder an der Wand befes-
tigte Regale hinterlassen haben, 
hat der Mieter fachmännisch aus-
zufüllen. Sollten sowieso Malerar-
beiten geplant sein, kann dies 
nach Rücksprache mit der Ver-
waltung auch dem beauftragten 
Maler überlassen werden. 
 

Hat der Mieter die Wände in an-
deren Farben gestrichen, muss 
er den Ursprungszustand wieder-
herstellen. Eine generelle Pflicht 
für einen Neuanstrich gibt es 
aber nicht. Eine der Mietdauer 
entsprechende Abnutzung muss 
der Vermieter akzeptieren. Hat 
der Mieter aber in der Wohnung 
geraucht, muss er die Kosten für 
das Streichen der Wohnung mit 
Spezialfarbe (sog. Tiefgrund) üb-
ernehmen. Auch andere Schä-
den, die sich nicht aus dem nor-
malen Gebrauch der Mietsache 
ergeben, muss er beheben oder 
entsprechende Zahlungen leisten. 

Dreh- und Angelpunkt: Proto-
koll 
 

Eine Schlüsselrolle kommt bei der 
Wohnungsübergabe dem Proto-
koll zu, in dem der Vermieter den 
Zustand der Wohnung aufnimmt 
und Mängel an der Mietsache 
festhält. Sollte der ausziehende 
Mieter das Protokoll (aus irgend-
einem Grund) nicht unterschrei-
ben wollen, muss dieses dem aus-
gezogenen Mieter innert drei Ta-
gen eingeschrieben zugestellt wer-
den. 
 
 
Lebensdauer 
 

Die «Paritätische Lebensdauer-
Tabelle», ein vom Schweizerisch-
en Hauseigentümerverband und 
vom Schweizerischen Mieterver-
band gemeinsam erarbeitetes Do-
kument, gibt Richtwerte für die 
Lebensdauer typischer in Mietob-
jekten verwendeter Bauteile, Ge-
räte und Materialien an. Sie ist 
wichtig für die Beurteilung von 
Schäden und Mängeln sowie den 
daraus folgenden Ersatzansprü-
chen der Parteien eines Mietver-
hältnisses. Einige wichtige Wer-
te sind in der untenstehenden Ta-
belle aufgelistet. 

Sollten Sie noch Fragen zu diesen oder anderen Themen haben, 
steht Ihnen die REALIT TREUHAND AG gerne zur Verfügung. 


